Aktuell: **Was ändert sich im Jahr 2003? ** 

Die wichtigsten Änderungen und Vorhaben auf einen Blick*

*/ Alles wird teurer - Manches billiger!/* 

Auch im Jahr 2003 stehen wieder zahlreiche Veränderungen durch den Gesetzgeber an. So steigen die Rentenbeiträge und die fünfte Stufe der Ökosteuer macht das Benzin wieder einmal teurer. Auf dieser Seite sehen Sie die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. Ausführliche Informationen finden Sie in den Hintergründen.

· · Ökosteuer steigt zum fünften und voraussichtlich letzten Mal

· · Mehr Steuern für private Dienstwagennutzung (geplant) 

· · Zinssteuer (geplant) 

· · Pauschalbesteuerung von Aktien- und Immobiliengewinnen (geplant)

· · Änderungen bei der Umsatzsteuer (geplant) 

· · Abbau der Eigenheimzulage (geplant) 

· · Steuer auf Bonusmeilen (geplant) 

· · Rentenbeiträge steigen 

· · Hartz-Vorschläge werden umgesetzt 

· · Neue Beitragsbemessungsgrenzen 

· · Versicherungspflichtgrenze wird angehoben 

· · Bedarfsorientierte Grundsicherung wird eingeführt 

· · Neuordnungen für zahlreiche Berufe 

· · Das Dosenpfand kommt 

· · Tabaksteuer steigt - Zigaretten werden teurer 

· · Übergangsfristen für neues Schuldrecht enden 

· · 0900 löst 0190er-Nummern ab 

· *Ökosteuer, die Fünfte*
Die Ökosteuer wird zum fünften und vorerst letzten Mal angehoben. 
Dadurch verteuern sich ab 1. Januar 2003 der Strom um 0,296 Cent pro Kilowattstunde und Benzin um 3,6 Cent pro Liter (Angaben inklusive Mehrwertsteuer). Steuervergünstigungen für das produzierende Gewerbe sowie für Land- und Forstwirtschaft sollen abgebaut werden. Stärker besteuert werden auch Erdgas (mit 0,55 Cent pro Kilowattstunde), Flüssiggas (mit 60,60 Euro pro Tonne) und schweres Heizöl (mit 25 Euro pro Tonne). 
Offen ist bislang, ob und inwieweit die Energieversorger die Kosten an die Verbraucher weitergeben werden. Leicht erhöht wird der bislang ermäßigte Steuersatz für Nachtspeicherheizungen. Er steigt von 50 auf 60 Prozent und liegt dann bei 1,23 Cent pro Kilowattstunde. Die Steuervergünstigung für die Verwendung von Erdgas in Gewächshäusern und geschlossenen Kulturräumen werden von Dezember 2002 auf Dezember 2004 verlängert. Von 2009 auf 2020 ebenfalls verlängert werden die Vergünstigungen für die Verwendung von Erdgas in Kraftfahrzeugen. 

· *Mehr Steuern für private Dienstwagennutzung* 
Wer einen Dienstwagen auch privat nutzt, wird vom Staat wohl bald stärker zur Kasse gebeten werden. Der Steuersatz soll nach Regierungsplänen von bislang 1 Prozent auf 1,5 Prozent des Wagenneuanschaffungspreises steigen. 

· *Zinssteuer* 
Die Bundesregierung will Zinserträge ab 2003 pauschal mit 25 Prozent besteuern. Auf diese Weise soll Kapital aus dem Ausland zurückgeholt werden. Finanzminister Eichel rechnet damit, dass so rund 25 Milliarden Euro nach Deutschland zurückfließen. Kleinsparer sollen von der neuen Regelung aber ebenso ausgenommen werden, wie Steuerzahler mit einem Satz unter 25 Prozent. Für letztere soll die bisherige Regelung gelten, wonach alle Zinserträge, die den Freibetrag überschreiten, mit dem jeweiligen Steuersatz besteuert werden. 

· *Pauschalbesteuerung von Aktien- und Immobiliengewinnen* 
Gewinne aus dem Handel mit Aktien sowie aus Geschäften mit nicht selbst genutzten Immobilien sollen künftig pauschal mit 15 Prozent beteuert werden. Außerdem sollen die bislang geltenden Spekulationsfristen von einem Jahr bei Aktien und zehn Jahren bei Immobilien ersatzlos abgeschafft werden. 

· *Umsatzsteuer* 
Für einige Güter und Leistungen galt bislang ein niedrigerer Mehrwertsteuersatz. Ihn soll es künftig nur noch für Lebensmittel, Bücher, Zeitschriften, Kulturgüter und den Öffentlichen Nahverkehr geben. Für einige Waren wie zum Beispiel Blumen wird künftig die volle Mehrwertsteuer in Höhe von 16 Prozent erhoben. Für den Fernverkehr der Bahn soll dagegen ab 2005 ein niedrigerer Mehrwertsteuersatz gelten, wenn die Bahn ihre Fahrpreise entsprechend verringert. 

· *Abbau der Eigenheimzulage*
Die staatliche Eigenheimzulage erhalten künftig nur noch Familien oder Alleinerziehende, "wenn Kinder steuerlich zu berücksichtigen sind". Anspruchsberechtigte bekommen jährlich einen Familiengrundbetrag von 1000 Euro und eine Kinderzulage von 800 Euro je Kind. Einen Anspruch auf Zulagen haben auch diejenigen Familien und Alleinerziehenden, die innerhalb von vier Jahren nach Erwerb oder Fertigstellung des Wohnraums ein Kind bekommen. Die Förderung beginnt ab der Geburt des Kindes. Die Einkommensobergrenze, bis zu der Zulagen gezahlt werden, wird auf 70.000 bei Alleinerziehenden bzw. 140.000 Euro bei Ehepaaren gesenkt. Pro Kind erhöht sich dieser Betrag um 20.000 Euro. 

· *Sachprämien*
Bei Sachprämien wird künftig eine Pauschalsteuer in Höhe von fünfzehn Prozent fällig. Dazu gehören auch die Lufthansa-Bonusmeilen, die dienstlich erworben, aber privat genutzt werden. 

· *Rentenbeiträge steigen*
Die Beiträge für die Rentenversicherung werden von 19,1 auf 19,5 Prozent angehoben. 

· *Hartz-Vorschläge werden umgesetzt* 
Die Hartz-Vorschläge werden ab 2003 umgesetzt. Dadurch sollen mehr Menschen in bezahlte Beschäftigung gebracht und die Zahl der Arbeitslosen reduziert werden. Zum Hartz-Konzept zählt unter anderem die Einführung so genannter Mini-Jobs, die Einrichtung von Personal-Service-Agenturen, die Ich-AG oder die Gleichbezahlung von Leih- und Stammarbeitern. 

· *Mini-Jobs (ab 1. April)* 
Für Jobs mit einem Monatseinkommen bis 400 Euro müssen Beschäftigte keine Steuern und Sozialabgaben zahlen. Bisher lag die Grenze bei 325 Euro. Arbeitgeber zahlen eine pauschale Abgabe in Höhe von 25 Prozent. Wenn es sich um Haushaltsjobs, also um Putzhilfen im Haushalt handelt, dann werden nur Abgaben in Höhe von zwölf Prozent fällig. Bei Jobs zwischen 400 und 800 Euro Einkommen steigen die Abgaben stufenweise. Bei 400,01 Euro zahlt der Beschäftigte 4 Prozent, bei 800 Euro rund 21 Prozent. Der Arbeitgeberbeitrag bleibt bei 21 Prozent. 

· *Ältere Arbeitnehmer (ab 1. Januar)* Arbeitnehmer und Arbeitslose ab vollendetem 50. Lebensjahr erhalten Hilfe, wenn sie eine schlechter bezahlte Stelle annehmen. Ein steuer- und beitragsfreier Zuschuss halbiert die Nettodifferenz zwischen altem und neuem Job. Auch bei der Rentenversicherung zahlt der Staat zu. Wenn sie über 55-Jährige einstellen, müssen Unternehmen keine Arbeitslosenversicherung (3,25 Prozent) bezahlen. Arbeitnehmer dürfen künftig ab 52 Jahren für länger als zwei Jahre befristet beschäftigt werden. Ein Grund ist nicht nötig. Bisher lag die Schwelle dafür bei 58 Jahren. 

· *Zuschuss für Existenzgründer (ab 1.Januar)* 
Existenzgründer haben Anspruch auf einen staatlichen Zuschuss. Das Geld bekommt, wer vorher arbeitslos oder in Arbeitsbeschaffungs- oder Strukturanpassungsmaßnahmen (ABM/ SAM) tätig war. Wer im Jahr nicht mehr als 25.000 Euro verdient, erhält monatlich: - im ersten Jahr 600 Euro, - im zweiten Jahr 360 Euro, - im dritten Jahr 240 Euro. Der Zuschuss wird nur gezahlt, wenn keine Arbeitnehmer eingestellt werden. Familienmitglieder dürfen aber mitarbeiten. Das Fördergeld ist steuerfrei. 

· *Neue Beitragsbemessungsgrenzen* 
Wie in jedem Jahr steigen auch diesmal wieder die Beitragsbemessungsgrenzen. Sie legen bei nach dem Einkommen berechneten Versicherungen fest, ab welchem maximalen Bruttoeinkommen die Beitragssätze nicht mehr steigen dürfen. Bei den Rentenversicherungen sowie bei der Arbeitslosenversicherung liegt die Beitragsbemessungsgrenze im Osten bei 51.000 Euro im Jahr oder 4.250 Euro monatlich, im Westen bei 61.200 Euro jährlich oder 5.100 Euro monatlich. In der Kranken- und Pflegeversicherung liegt sie bundesweit einheitlich bei 41.400 Euro im Jahr oder 3.450 Euro im Monat. Für Mitglieder der Bundesknappschaft in den neuen Ländern liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei 63.000 Euro jährlich oder 5.250 Euro monatlich, in den alten Ländern beträgt sie 75.000 Euro jährlich oder 6.250 Euro monatlich.

·  *Versicherungspflichtgrenze wird angehoben* 
Die Versicherungspflichtgrenze war bislang identisch mit der Beitragsbemessungsgrenze für die Kranken- und Pflegeversicherung. Sie wurde aber jetzt davon abgekoppelt und liegt nun in Ost und West bei 45.900 Euro im Jahr oder 3.825 Euro im Monat. Wer mehr als das verdient, darf sich über eine private Versicherung versichern. Die privaten Krankenkassen wollen gegen diese Anhebung vor dem Verfassungsgericht klagen. 

· *Bedarfsorientierte Grundsicherung wird eingeführt* 
Zum 1. Januar kommt die bedarfsorientierte Grundsicherung für Rentner ab 65 Jahren sowie für Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Die Höhe der Leistung richtet sich nach dem Bundessozialhilfegesetz und entspricht nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums in etwa der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen in der Sozialhilfe. Eltern oder Kinder von Bedürftigen werden erst dann zur Unterhaltsleistungen verpflichtet, wenn sie über ein Jahreseinkommen von mehr als 100.000 Euro verfügen. Auf diese Weise soll die so genannte verschämte Altersarmut beseitigt werden. Einmalige Bedarfe werden zudem nicht mehr durch Einzelabfragen ausgezahlt, sondern im Rahmen eine monatlichen Pauschale in Höhe von 15 Prozent des Regelsatzes eines Haushaltsvorstands abgedeckt. 

· *Neuordnungen für viele Berufe* 
Für zahlreiche Berufe gelten ab August 2003 neue Ausbildungsordnungen. Wer dazu mehr wissen will, kann sich auf den Seiten des Arbeitsamtes in der Datenbank "BERUFEnet " informieren. 

· *Das Dosenpfand kommt* 
Der Einzelhandel ist mit Beginn des neuen Jahres verpflichtet, Pfand auf Dosen und Wegwerfflaschen zu erheben. Betroffen sind Bier, kohlensäurehaltige alkoholfreie Getränke und Wasser. Entgegen ursprünglichen Plänen werden Getränkekartons vermutlich von der Pfandpflicht befreit, da sie als ökologisch vorteilhaft gelten. Für Dosen und Flaschen sind dann 25 Cent, für größere Einwegbehälter 50 Cent fällig. Da es vorerst kein einheitliches System gibt, müssen die Händler improvisieren. Das Pfand erhalten Verbraucher vorerst nur in den Geschäften zurück, in denen die Getränke gekauft wurden. Der Nachweis könnte auf dem Kassenbon, mit Wertmarken oder Plastikchips erfolgen. Bis spätestens Oktober 2003 will der Handel ein einheitliches Rückgabesystem organisiert haben. 

· *Tabaksteuer steigt - Zigaretten werden teurer* 
Ab 1. Januar 2003 kostet jede Zigarette einen Cent mehr. Grund dafür ist die gestiegene Tabaksteuer. Am Automaten gezogene Zigarettenschachteln kosten zwar weiterhin 3 Euro, enthalten aber nur noch 18 statt bisher 19 Stück. /(Anmerkung der Redaktion: Also vielleicht doch aufhören mit dem Rauchen.)/ 

· *Übergangsfristen für neues Schuldrecht enden* 
Das 2002 in Kraft getretene neue Schuldrecht gilt ab Januar 2003 auch für so genannte Dauerschuldverhältnisse mit wiederkehrenden Lieferungen, da entsprechende Übergangsfristen auslaufen. Betroffen davon sind zum Beispiel alle, die vor 2002 Mitglied eines Buchclubs geworden sind. Sie konnten von den Regelungen des neuen Schuldrechts - etwas zur zweijährigen Gewährleistung sowie zu Umtausch und Reparatur - bislang keinen Gebrauch machen. Ausnahmen bilden weiterhin Ratenlieferungsverträge, die vor dem 1. Januar 2002 abgeschlossen wurden, wie etwa bei Einzelbandlieferungen von Lexika. Für sie gilt auch künftig das alte Recht. 

· *-0900 lösen 0190er-Nummern ab* 
Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post will so genannte Premium Rate Telefondienste mit der Vorwahl 0190 bis 2005 durch neue Mehrwertnummern mit der Vorwahl 0900 ersetzen. Die ersten neuen Nummern werden ab 1. Januar freigeschaltet. Neu daran ist, dass sie nicht mehr wie bisher in 1.000er-Blöcken vergeben werden und dass die Anbieter das Entgelt frei festlegen können. Außerdem verrät die Endziffer, welcher Inhalt sich hinter den jeweiligen Angeboten verbirgt. /(Anmerkung der Redaktion: Diese teuren Spielereien werden jetzt noch kostspieliger -also besser Finger weg!)

